


Teil A: DURCHFÜHRUNGSVERTRAG 
(gern. § 12 BauGB) 

§ 1 Vertragsgegenstand des Durchführungsvertrags 

(1) Grundlage für das Vorhaben ist der vorhaben bezogene Bebauungsplan 112 (Stand 
18.11.2020 (Berichtsvorlage) in Anlage1 ), der zugleich einen Vorhaben- und Erschlie­
ßungsplan (Anlage 1) darstellt und die baulichen Maßnahmen bestimmt. Mit den Ge­
bäudeansichten (Anlage 2), der Baubeschreibung (Anlage 3), dem Grünordnungsplan 
(Anlage 4) sowie dem Freiraumkonzept mit Darstellung des ersten Bauabschnitts (An­
lage 5a) werden das Vorhaben und die damit verbundenen Maßnahmen .konkretisiert. 
Von den in den Anlagen dargestellten Gebäudeansichten sind die Fassadengliederung 
und die Fensterformate verbindlich. Weitere Verpflichtungen ergeben sich aus § 6 Ge­
bäude- und Außenraumgestaltung/ Bemusterung. Bei der Außenraumgestaltung sind 
die Materialisien.ing der Oberflächen, die Anordnung der Stellplätze, Fahrgassen und 
Nebenanlagen sowie die Pflanzmaßnahmen verbindlich .. 

. (2) Die Vorhabenträgerin ist nachgewiesenermaßen bereit und in der Lage, das Vorhab- ) 
engrundstück entsprechend den Festsetzungen des Vorhaben- und Erschließungspla-
nes 112 zu bebauen. 

(3) Die Vorhabenträgerin führt die Maßnahmen nach §§ 3 - 6 im eigenen Namen \.md auf 
·eigene Rechnung durch. 

§ 2 Grundstück im Vertragsgebiet 

Das Vertragsgebiet dieses Durchführungsvertrags umfasst die im Geltungsbereich des 
Vorhaben- und Erschließungsplans 112 liegenden Flurstücke 56/6, 58/1, 55/8, 56/5 der 
Gemarkung VR 158. Die Vorhabenträgerin ist Eigentümer der vorgenannten Grund­
stücke. 

§ 3 Beschreibung des Vorhabens · 

(1) Das Vorhaben umfasst 

a) die Freistellung des historischen Bahnhofsgebäudes durch Teilabriss, 
b) dessen Sanierung, seinen Teilumbau unter Beibehaltung seiner Kubatur ünd Back­

steinfassade, 
c) die Errichtung eines zweigeschossigen Büro- und Geschäftsgebäudes und eines 

eingeschossigen Zwischenbaus mit Flachdächern sowie 
d) die Neugestaltung des Außenraumes. 

(2) Nutzungen 
Das Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes soll in räumlich-funktionaler Verbindung mit 
dem Verbindungsbau zu einer Bäckereifiliale mit Cafe umgenutzt werden. Die im Ober­
geschoss vorhan_dene Bahnbetriebsleiterwohnung soll nach Auszug des Mieters, 
Herrn Herbert Zientek zu Büroräumen umgewandelt werden. 

Im Neubau sind eine Bankfiliale, ein Pflegedienst und Praxisflächen vorgesehen . 
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(2) Außenraumgestaltung 
Die Außenraumgestaltung (Anlagen 4 und 5a) sieht eine Platzgestaltung (u.a: Pflanz­
beet sowie der Anpflanzung eines neuen Baums (Zerreiche) 
vor, die Raum für die Außengastronomie des Cafes zwischen.Alt- und Neubau, für 
Pflanz- und Baümbeete sowie für Fahrradabstellanlage und für einen Behindertenstell­
platz und zwei kurzzeitstellplätzeri (15min), die jeweils entsprechend auszuweisen 
sind, vor. Alle weiteren Kfz-Stellplätze inklusive mind. zweier vorgesehener Carsha- · 
ring-Stellplätze und einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge werden auf der Ostseite des 
neuen Bürogebäudes angeordnet. Die erforderlichen Fahrradstellplätze können auf 
dem gesamten Grundstück angeordnet werden, wobei der zu überdachende Anteil aus 
gestalterischen Gründen nicht auf dem Bahnhofsvorplatz zulässig ist. · 
Die Vo.rhabenträgerin verpflichtet sich insofern zur Anordnung der Stellplätze, Fahr­
gassen und Neberianlagen sowie zur Anpflanzung der Bäume entsprechend der Dar­
stellungen im Grünordnungsplan/Freiraumkonzept. 

,Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Oberflächengestaltung grenzübergrei­
fend hinsichtlich der Material- und Farbwahl einheitlich und im Sinne der Barrierefrei­
heit schwellenlos zu erfolgen hat. Zwangspunkte sind hierbei das anstehende Niveau 
der Nebenanlagen der Landrat-Christians-Str. sowie des Jenny-Ries-Platzes im Be- ) 
reich der Aue und das Erdgeschossniveau des alten E3ahnhofsgebäudes. 

Grundlage der Oberflächengestaltung bildet nach Material, Farbe und Verlegemuster ) 
dabei das westlich des Plangebietes vom Jenny-Ries-Platz her anstehende, dunkel-
graue Pflaster. 

(3) Müllkonzept 
Die Bereitstellung von Müllgefäßen zur Abholung ist durch höhengleiche Befestigung 
einer Teilfläche in der südöstlichen Ecke des Vorhabengrundstückes geplant. 

Soweit sich an diesem Standort auch eine Unterflur-Bevorratung ·mit direkter Entlee­
rung in Abstimmung mit der Bremer Stadtreinigung rechtlich/ technisch darstellen lässt, 
vereinbaren die Vertragsparteien eine solche prioritär zur Umsetzung zu bringen. 

Soweit dies nicht darstellbar ist, hat.die Sammlung des Gewerbemülls abgesetzt von 
der Landrat-Christians Straße und dem Vorplatz rückwärtig innerhalb der Gebäude 
oder im Außenraum außerhalb der .Grünflächen auf den nicht überbaubaren Grund­

stücksflächen oder, sofern zur Minimierung der städtebaulichen Wirkung auf eine 
· Oberkante von m·ax. 1,25 m über Grundstücksniveau tieferliegend ausgeführt, im Be­
reich der südöstlichen Grundstücksecke zu erfolgen. Im Außenraum liegende Müllsam­
melplätze sind nach Bedarf einzuhausen und durch höhengleiche Abpflanzung zu be­
grünen. · 

(4) Bemusterung 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, für die Fassadengestaltung der Neubauten inkl. 
Dachaufbauten unaufgefordert eine Bemusterung in Abstimmung mit der Bauverwal­
tung durchzuführen, in der die Fassadenmaterialien und -farben im Einvernehmen mit 
der Stadt abzustimmen sind. Hierfür ist eine ca. ein Quadratmeter große Fläche zur 
Bemusterung vorzulegen. Der Termin zur Bemusterung muss·seitens des Vorhaben­
trägers vor Bestellung der Fassadenmaterialien mit der Stadt stattfinden. Die Vorha­
benträgerin verpflichtet sich zur entsprechenden fristgerechten Terminorganisation. 
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b) Teilflächen der Flurstücke 56/6 und 55/8 der Gemarkung VR 158. Diese Flächen 
sind als öffentliche Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fuß­
gängerbereich" sowie als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ,,Park­
anlage" im Bebauungsplan 112 festgesetzt. Die Vorhabenträgerin ist Eigentümerin 
der vorgenannten Grundstücke. · 

§ 11 Beschreibung der Maßnahmen im Vertragsgebiet des städtebaulichen Vertrags 

(1) Ergänzung der Vorplatzfläche (sog. 2. Bauabschnitt) 

In einem 2. · Bauabschnitt soll die in § 1 O (1) a) benannte, derzeit öffentliche Fläche 
zwischen der Landrat-Christians-Straße und dem Vorhabengrundstück ergänzend in 
den Bahnhofsvorplatz eingebunden und entsprechend einheitlich baulich umgestaltet 
werd_en. 

1. Für die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts. durch die Vorhabenträgerin ist die 
vorauslaufende Abtretung der betroffenen Teilfläche erforderlich, zu der sich die 
Stadt im Rahmen dieses Vertrages · und der entsprechenden Festsetzung grund­
sätzlich bereit erklärt. 

2. Nach Eigentumsübertragung der bisher städtischen Teilfläche des Flurstücks 56/3, 
die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 als private Verkehrsfläche festge­
setzt wurde, werden im Rahmen des zweiten Bauabschnitts zwei weitere. Pflanz­

. beete hergestellt und eine zweite Zerrreiche angepflanzt. Die drei Stellplätze beson­
derer Zweckbestimmung (Kurzzeitparkplätze, Behindertenstellplatz) auf dem Bahn-
hofsvorplatz werden hierzu neu angeordnet (vgl. Anlage 5b). · 

) 

) 

3. Die Herstellung der Flächen hat gemäß der Anlage 5b höhengleich zum Vorhaben 
zu erfolgen. Grundlage der Oberflächengestaltung hinsichtlich Material, Farbe und 
Verlegemuster ist mit dem Ziel der einheitlichen und durchgängigen Gestaltung 
auch hier das westlich des Plangebietes vom Jenny-Ries-Platz her anstehende, 
dunkelgraue Pflaster. Sofern dieses Pflaster nicht verfügbar ist, wird ein gleichwer-
tiger Pflasterstein verbaut. An der Grenze zum 3. Bauabschnitt sind in Abhängigkeit , ) 
des Realisierungszeitpunktes ggf. vorübergehende Unfallverhütungs- und Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen zu ergreifen. ) 

(2) Herstellung der öffentlichen Verkehrsfläche/Erschließung Bahnsteig (sog. 3. Bauab- · 
schnitt) 

Ergänz~nd zur vollständigen Herstellung des Bahnhofsvorplatzes ist entlang der west­
lichen Seite des Vorplatzes die Anlage eines gewidmeten, öffentlichen Fußweges mit 
Aufgang zum Bahnsteig der Regio-S-Bahn und die Anpassung der Freiflächen an den 
Jenny-Ries-Platz und den Bahnhofsvorplatz durch den Vorhabenträger vorgesehen. 

1. Diese öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ,Fußgängerbe­
reich' ist dem Fußgängerverkehr vorbehalten. Eine Anlieferur:ig / Haupterschlie­
ßung des Vorhabengrundstückes über diese Flächen ist auch im Wege evtl. Aus­
nahmegenehmigungen nicht vorgesehen. Unberührt hiervon bleibt das bestehende 
und im Rahmen der Umgestaltl,mg zu beachtende Überwegungsrecht der Farge­
Vegesacker Eisenbahn zu Unterhaltszwecken an Gleiskörper und Brückenbau­
werk. 
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öffentlichen Rechts, mit den Grundstücksverhandlungen beauftragen, Verfahrensfra­
gen werden von dort geklärt. 

(3) Die Voraussetzungen für die Übernahme der in§ 10 (1) b) bezeichneten Teilflächen 
der Flurstück 56/6 und 55/8 (Gemarkung VR 158) in das Eigentum der Stadt Bremen 
sind: 

a) Die Fläche der geplanten öffentlichen Parkanlage wird in einem von Gebäuden ab­
geräumten Zustand übergeben. Das vorhandene Toilettenhäuschen wird von der 
Vorhabenträgerin auf eigene Kosten abgerissen. Die Vorhabenträgerin stellt die 
Abrissstelle aUf eigene Kosten wieder her. Sie wird von der Vorhabenträgerin auf 
eigene Kosten für mögliche· Pflanzungen planiert und aufgearbeitet. · 

b} Die vorhandenen Bäume werden durch die Vorhabenträgerin auf eigene Kosten so 
gepflegt, dass sie in einem verkehrssicheren Zustand übergeben werden. Der Un­
terwuchs der Fläche wird einmalig von der Vorhabenträgerin durchgepflegt. Die 
Pflegemaßnahmen zur Herstellung des verkehrssicheren Zustands sind von der 
Vorhabenträgerin mit dem Umweltbetrieb Bremen abzustimmen und vom Umwelt­
betrieb Bremen freizugeben. Der Zeitpunkt der Lieferung der Fläche bestimmt sich 
nach der Entscheidung über die Erschließungsträgerschaft gemäß Absatz 1. 

c) Nachweis, dass die hergestellten Erschließungsanlagen den Standards eines mit 
dem ASV vorab zu schließenden lnfrastrukturvertrages entsprechen. Etwaige Maß­
nahmen zur barrierefreien Gestaltung sind dabei zu berücksichtigen. Die Entwurfs­

. und Ausfütirungsplanung ist entsprechend vor Beginn der Arbeiten mit dem ASV, 
Ref. 20 abzustimmen und durch das ASV freigeben zu lassen. 

§ 13 Durchführungsfrist 

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich dazu, nach Abschluss des Kaufvertrages für das 
städtische Teilgrundstück 56/3 (Gemarkung VR 158) die Außenanlagen des zweiten 
Bauabschnittes gemäß Anlage 5b auf eigene Kosten und unverzüglich bzw. im Zusam- · 
menhang mit dem Vorhaben herzustellen. Die Anpflanzung von Bäumen hat spätes- · 
tens bis zur zweiten Vegetationsperiode nach Durchführung der Bauarbeiten zu erfol­
gen. 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich als Erschließungsträgerim Weiteren dazu, nach 

) 

) 

Abschluss des Kaufvertrages für das städtische Teilgrundstück 56/3 (Gemarkung VR 
· 158) die Erschließungsanlagen des dritten Bauabschnittes gemäß Anlage 5b auf ei-
gene Kosten und unverzüglich bzw. im Zusammenhang mit dem Vorhaben zu planen ) 
und herzustellen. 

§ 14 Kostentragung 

(1) Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten der Erschließung, der Planung sowie dieses 
. Vertrages und die Kosten seiner Durchführung, einschließlich der in den §§ 11 und _12 
näher bezeichneter:, Maßnahmen in vollem Umfang; es sei denn, im vorliegenden Ver­
trag ist anderes geregelt. Dies betrifft auch solche Kosten, die entstehen, falls das Vor­
haben nicht zur Durchführung kommt. Die Vorhabenträgerin trägt dann auch die Kosten· 
des Aufhebungsverfahrens. 

TEIL C: SICHERUNG UND WIRKSAMKEIT DES DURCHFÜHRUNGSVER­
TRAGSTEILS A UND DES STÄDTEBAULICHEN VERTRAGSTEILS B 
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(4) 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach §§ 247, 288 Abs. 2 BGB zu 
verzinsen. Erfüllung-, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche bleiben unbe­
rührt. 

Die Stadt weist darauf hin, dass die Verpflichtungen dieses Vertrages zum Inhalt der 
Baugenehmigung gemacht und mit den Zwangsmitteln des Bauordnungsrechtes 
durchgesetzt werden können. Verstöße können mit Bußgeldern belegt werden. Sons­
t.ige Ansprüche wegen Nicht- oder Schlechterfüll\.mg und die bawordnungsrechtlichen 
Befugnisse bleiben unberührt. 

§ 17 Hinweis an den Vertragspartner zur Veröffentlichung nach 
Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG) 

Eine Veröffentlichungspflicht des vorliegenden Vertrags nach dem Bremer Informationsfrei­
heitsgesetz besteht dann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Veröffentlichungs­
pflicht dieses· Vertrags nach Maßgabe des § 11 Abs. 4a in Verbindung mit § 6b BremlFG 
(,,sonstiger Vertrag" ab einem Gegenstandswert von 50.000,- Euro (i. W. fünfzigtausend Eu­
ro)) gegeben sind. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird dieser Vertrag nach 
Maßgabe der Vorschriften des Brem.lFG ohne Angabe von personenbezogenen Daten und 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch Bremen veröffentlicht. Unabhängig von einer · ) 
möglichen Veröffentlich urig kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen im Antrags­
verfahren nach dem BremlFG sein. 

§ 18 Wirksamkeit des Vertrages 

(1) . Der vorliegende Durchführungsvertrag ist gemäß§ 12 Absatz 1 Satz 1 BauGB vor Sat­
zungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 abzuschließen'. 

(2) Dieser Vertrag mit dem Teil A (Durchführungsvertrag), dem Teil B (städtebaulicher Ver­
trag) sowie den für di.e Teile A und B gültigen Regelungen (Teil C) wird in Gänze mit 

· · Bekanntmachung des Beschlusse's über den vorhaben bezogenen Bebauungsplan 112 
als Satzung wirksam. Wird die Genehmigung zur Errichtung von baulichen Anlagen auf 
der Grundlage des § 33 Baugesetzbuch vorher erteilt, wird dieser Vertrag mit Bekannt­
gabe der Genehmigung. wirksam. Dies gilt auch, wenn nur eine Teilbaugenehmigung 
erteilt wird, etwa für Erd- und Gründungsarbeiten._ Die Regelungen zur Kostentragung 
werden mit Unterzeichnung des Vertrages wirksam. 

§ 19 Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Ergänzungen 

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit' des 
übrigen Vertragsinhaltes. Die Parteien verpflichten sich, durch Vereinbarung solche 
Bestimmungen durch gleichwertige gültige Vorschriften zu ersetzen. 

(2) Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig 
werden, so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen zu 
treffen. Das Gleiche gilt, ·wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages späteren ge-
setzlichen Regelungen widersprechen. . 

(3) Die Pflichten der Vorhabenträgerin zur Durchführung der in diesem Vertrag geregelten 
Maßnahmen ruhen für den Fall und für die Dauer eines etwaigen Normenkontrollver­
fahrens gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 ab Bekanntmachung 
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